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Besondere Festlegungen zu den Landesranglistenturnieren 
des Sächsischen Tischtennis-Verbandes 

1 Allgemeines, Altersklassen 
Landesranglistenturniere (LRLT) sind die höchste Ranglistenausspielung im STTV. 
Sie werden nach den Grundsätzen der Turnierordnung des STTV vorbereitet und 
durchgeführt. 
Die können für die folgenden Altersklassen zur Austragung kommen: 
Schüler C 10 Jahre und jünger 
Schüler B 12 Jahre und jünger 
Schüler A 14 Jahre und jünger 
Jugend 17 Jahre und jünger 
Junioren 18 – 21 Jahre 
Damen und Herren 18 Jahre und älter 
Senioren 40 40 – 49 Jahre 
Senioren 50 50 – 59 Jahre 
Senioren 60 60 – 64 Jahre 
Senioren 65 65 – 69 Jahre 
Senioren 70 70 und älter 
Bei der Altersklassen-Einteilung ist der Stichtag zu beachten. (Siehe auch WSO A 
6.3.) 
Die LRLT werden grundsätzlich für beide Geschlechter ausgeschrieben. 
Es ist nicht statthaft, dass bei LRLT Damen bei Herren (oder umgekehrt) spielen. 
Dies gilt auch für alle anderen Altersklassen. 

2 Wettbewerbe, Gewinnsätze 
LRLT werden für alle Altersklassen nur im Einzel ausgetragen. 
Dabei entscheiden bei den Damen und Herren vier Gewinnsätze, in allen anderen 
Altersklassen drei Gewinnsätze. 

3 Austragungssysteme, Wertung 
LRLT werden in allen Altersklassen im „Jeder gegen jeden-System“ gespielt. Erlaubt 
ist, das Teilnehmerfeld in zwei Gruppen einzuteilen und nach den Gruppenspielen 
Platzierungsspiele durchzuführen. Eine solche Verfahrensweise wird aber nur für 
den Seniorenbereich empfohlen oder wenn an einem LRLT mehr als zwölf Spieler 
teilnehmen. 
Die Reihenfolge wird aus der Differenz der gewonnen Spiele zu den verlorenen 
(Punkte) bestimmt. Ist diese Differenz zwischen mehreren Spielern gleich (Punkt-
gleichheit), so entscheidet über deren Reihenfolge die Differenz zwischen gewonne-
nen und verlorenen Sätzen. Ist auch diese gleich, so entscheiden die Spiele der 
Punktgleichen untereinander (Punkt-, Satz-, Balldifferenz). Bei gleicher Balldifferenz 
entscheidet die Balldifferenz unter Einbeziehung aller beteiligten Spieler. Sollte auch 
diese gleich sein, entscheidet das Los. (Siehe auch WSO C16.) 
Wenn ein Spieler, gleich aus welchen Gründen ( auch bei Verletzung oder Krankheit) 
vor Beendigung aller seiner Spiele ausscheidet, werden alle von ihm ausgetragenen 
Spiele annulliert, er wird für dieses Landesranglistenturnier gestrichen und er steigt 
in das RLT 1 ab.  
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4 Teilnehmer 
Über die Teilnehmer an den LRLT entscheidet in allen Altersklassen die sportliche 
Qualifikation der besten Spielerinnen und Spieler im STTV. Deshalb ist die Folge der 
Ranglistenturniere so aufgebaut, dass sich ein Spieler innerhalb eines Kalenderjah-
res über das Ranglistenturnier 4 (evtl. mehrere Turniere) in den Kreisen, über die 
Ranglistenturnieren 3 und 2 in den Bezirken und das Ranglistenturnier 1 des STTV 
die Teilnahme am LRLT erkämpfen kann. 
Die Nominierung eines Spielers für die Teilnahme am LRLT, ohne dass dieser vorge-
schaltete Turniere mitgespielt hat, ist ausgeschlossen. Diese Festlegung trifft dann 
nicht zu, wenn ein LRLT für eine Altersklasse neu organisiert wird oder wenn ein 
Spieler altersmäßig aus dem LRLT der Damen /Herren in den Seniorenbereich wech-
selt oder wenn ein Senior aus dem LRLT der jüngeren Altersklasse in eine ältere 
Altersklasse wechselt. 
Wenn ein Spieler aus einem anderen Mitgliedsverband des DTTB zum STTV wech-
selt, ist über eine RLT-Einstufung gesondert zu entscheiden. Die Anzahl der Teil-
nehmer an einem LRLT wird vor Beginn eines Spieljahres vom Jugendausschuss und 
vom Sportausschuss des STTV festgelegt und im Jahrbuch veröffentlicht. Empfohlen 
werden zehn Teilnehmer bei den Schülern, bei der Jugend und bei den Junioren und 
zwölf Teilnehmer bei den Damen/Herren und bei den Senioren. Bei den Senioren ist 
dann allerdings in zwei Gruppen zu spielen. 

5 Wettkampforganisation 
LRLT werden alljährlich vom Vorstand des STTV veranstaltet, vom Jugendaus-
schuss oder von der Spielkommission Damen- und Herrensport oder von der Kom-
mission Seniorensport ausgerichtet und von Vereinen, Abteilungen Tischtennis oder 
sportorganisatorischen Gremien durchgeführt. 
Veranstalter und Ausrichter eines LRLT haben sich rechtzeitig darum zu bemühen, 
dass für die jeweiligen Altersklassen entsprechende Wettkampfstätten zur Verfü-
gung stehen und dass kompetente Durchführer wirksam werden. 
Bis spätestens sechs Wochen vor dem Termin eines LRLT hat der Veranstalter die 
Spielerinnen und Spieler und die erforderlichen Wettkampffunktionäre (siehe auch 
Anlage zur Turnierordnung) einzuladen und eine Ausschreibung zu veröffentlichen. 
(Siehe hierzu auch WSO des STTV, C 4.) Des weiteren obliegt es dem Veranstalter, 
die Massenmedien (Funk, Fernsehen, überregionale Presse) in die Vorschau auf 
LRLT und in die Berichterstattung darüber einzubeziehen. 
Aufgabe des Durchführers ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen 
(Übernachtung, Verpflegung, Werbung, Ehrenpreise u. a.), die regionale Öffentlich-
keit zu betreiben und den technischen Service in der Wettkampfstätte (Beleuchtung, 
Heizung, Lautsprecheranlage, Tische, Tischnummern, Netze, Zählgeräte, Handtuch-
behälter, Spielfeldumrandungen, Ausgestaltung mit Fahnen u. a.) zu übernehmen. 
Der Ausrichter ist für die Abwicklung des LRLT verantwortlich. Dazu setzt er eine 
Turnierleitung einschließlich Oberschiedsrichter ein und legt das Schiedsrichter-
Regime fest. Des weiteren bestimmter, ob die Ansetzung der einzelnen Spiele nach 
einem detaillierten Zeitplan („stiller Aufruf“) oder durch Lautsprecheransage erfolgt. 
Auch hat er dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer des Verlauf des LRLT anhand 
eines Programms oder/und aushängender Turnierliste, die ständig zu aktualisieren 
sind, verfolgen können. 
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Am Schluss des LRLT führt der Veranstalter eine Siegerehrung durch und übergibt 
an die Sieger und Platzierten Urkunden. Evtl. Ehrenpreise oder Ehrengeschenke 
werden vom Stifter überreicht. 

6 Finanzierung 
Die Spielerinnen und Spieler, die an einem LRLT teilnehmen, tragen alle von ihnen 
verursachten Kosten selbst. Darüber hinaus entrichten sie ein Startgeld lt. Beitrags- 
und Gebührenordnung des STTV. Für die vom Veranstalter und vom Ausrichter 
eingesetzten Funktionäre und Helfer erfolgt eine Aufwandsentschädigung gemäß der 
Anlagen 1 und 2 der Finanzordnung des STTV. Wettkampffunktionäre erhalten die 
Fahrt- und Übernachtungskosten erstattet sowie Tagegeld und eine Entschädigung 
entsprechend der vorgenannten Anlage 1 der Finanzordnung des STTV. Dem Durch-
führer eines LRLT kann vom Veranstalter ein finanzieller Zuschuss gewährt werden. 
Werbung in der Wettkampfstätte ist möglich. Die Erlöse daraus verbleiben beim 
Durchführer, jedoch nicht dann, wenn es diesbezüglich grundsätzliche Vereinbarun-
gen des Veranstalters gibt. 

7 Ansetzungsschemata für Ranglistenturniere 
Bei einer ungeraden Anzahl an Teilnehmern fallen die Spiele gegen die nicht besetz-
te Platzziffer aus. 
 

Für 3 und 4 Teilnehmer 
  1. Runde 1-4 3-2 
  2. Runde 4-3 2-1  
  3. Runde 2-4 1-3 
 

Für 5 und 6 Teilnehmer 
  1. Runde 1-6 5-2 4-3 
  2. Runde 6-4 2-1 3-5  
  3. Runde 2-6 1-3 5-4 
  4. Runde 6-5 3-2 4-1 
  5. Runde 3-6 2-4 1-5 
 

Für 7 und 8 Teilnehmer 
  1. Runde 1-8 7-2 6-3 5-4 
  2. Runde 8-5 2-1 3-7 4-6  
  3. Runde 2-8 1-3 7-4 6-5 
  4. Runde 8-6 3-2 4-1 5-7 
  5. Runde 3-8 2-4 1-5 7-6 
  6. Runde 8-7 4-3 5-2 6-1 
  7. Runde 4-8 3-5 2-6 1-7 
 

Für 9 und 10 Teilnehmer 
  1. Runde 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
  2. Runde      1-3 2-4 5-7 6-9 8-10 
  3. Runde 1-10 5-8 4-9 6-7 2-3 
  4. Runde    1-4 6-8 3-7 5-9 2-10 
  5. Runde 1-5 2-9 3-8 4-6 7-10 
  6. Runde    1-6 2-5 4-7 8-9 3-10 
  7. Runde 1-7 2-8 3-9 4-5 6-10 
  8. Runde    1-8 2-6 3-5 7-9 4-10 
  9. Runde 1-9 2-7 3-6 4-8 5-10 
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Für 11 und 12 Teilnehmer 
  1. Runde   1-2   3-4   5-6   7-8   9-10 11-12 
  2. Runde   1-3   2-4   5-7   6-8   9-11 10-12 
  3. Runde   1-4   2-3   5-8   6-7   9-12 10-11 
  4. Runde   1-5   2-6   3-11   4-12   7-9   8-10 
  5. Runde   1-6   2-5   3-12   4-11   7-10   8-9 
  6. Runde   1-7   2-8   3-9   4-10   5-11   6-12 
  7. Runde   1-8   2-7   3-10   4-9   5-12   6-11 
  8. Runde    1-9   2-10   3-5   4-6   7-11   8-12 
  9. Runde   1-10   2-9   3-6   4-5   7-12   8-11 
10. Runde    1-11   2-12   3-7   4-8   5-9   6-10 
11. Runde   1-12   2-11   3-8   4-7   5-10   6-9 
 
Sind mehrere Teilnehmer einer Gemeinschaft im Wettbewerb, sind ihnen solche 
Startnummern zuzulosen, die die Spiele untereinander vollständig in den ersten 
Durchgängen gewährleisten, z.B. 
 6-er Feld  8-er Feld  10-er Feld 12-er Feld  
bei 4 Teilnehmern:  3-5, X  4-7 1-4 1-4, 5-8,   9-12 
bei 3 Teilnehmern:  3-5  4-6 5-7 5-7, 9-11, 2-4 
bei 2 Teilnehmern:    Auslosung einer beliebigen Spielpaarung 
 

Anmerkung: 
Bei den Landesranglistenturnieren der Damen und Herren können andere Anset-
zungsschemata verwendet werden. 

8 Teilnahme an den Ranglistenturnieren des Süddeutschen TTV 
Die Sieger der Landesranglistenturniere des STTV (außer Schüler/Innen C, Junio-
ren/Juniorinnen, Seniorinnen/Senioren) und ggf. weitere Spieler gemäß Quotierung 
des Süddeutschen Tischtennis-Verbandes erhalten das Startrecht für die regionalen 
Ranglistenturniere. 
 


